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1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 
1.1 Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden. 
 
1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnah-

men (insbesondere Zuwendungen / Leistungen Dritter) und der 
Eigenanteil des Zuwendungsempfängers sind als Deckungs-
mittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängen-
den Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan ist hinsicht-
lich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzelansätze 
dürfen überschritten werden, soweit die Überschreitung durch 
entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen 
ausgeglichen werden kann. Beruht die Überschreitung eins 
Einzelansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, 
insbesondere im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind 
innerhalb des Gesamtergebnisses des Finanzierungsplans 
auch weitergehende Abweichungen zulässig.  

 
1.3 Dürfen aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder 

sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden und werden 
die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers über-
wiegend aus Zuwendungen der öffentlichen Hand bestritten, 
darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht 
besser stellen als vergleichbare Kommunalbedienstete. Höhere 
Entgelte als nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
der Kommunen (TVöD) sowie sonstige über- und außer-
tarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden.  

 
1.4 Sind keine festen Auszahlungstermine festgelegt, darf bei 

Zuwendungen über 50.000 € diese oder Teilbeträge davon nur 
insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb 
von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen 
benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrages muss die zur 
Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben ent-
halten. Dabei ist die Verwendung bereits erhaltener Teilbeträge 
in summarischer Form mitzuteilen. Gesamtbeträge unter 
50.000 € werden zeitnah nach Bestandskraft des Zuwendungs-
bescheides ausgezahlt. 

 
1.5 Die Bewilligungsbehörde behält sich vor, den Zuwendungs-

bescheid mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, wenn sich 
herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht mehr zu er-
reichen ist. 

 
 
2. Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung 

der Finanzierung  

Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungs-
plan veranschlagten Gesamtausgaben für den Zuwendungs-
zweck, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue 
Deckungsmittel hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung - 

 
2.1  bei Anteilfinanzierung anteilig nach dem im Zuwendungs-

bescheid festgelegten Prozentsatz, 
 
2.2.  bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in 

Betracht kommenden Ermäßigungsbetrag.  
 

Satz 1 gilt nur, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben 
oder die Deckungsmittel um mehr als 500 € ändern.  

 
 
3. Vergabe von Aufträgen 
 
3.1 Der Zuwendungsempfänger hat Aufträge nach wirtschaftlichen 

und wettbewerblichen Gesichtspunkten an leistungsfähige 
Anbieter zu vergeben. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, 
Vergabeprüfungen durchzuführen.  

 

3.2.  Bei Aufträgen mit einem voraussichtlichen Auftragswert über 
100.000 € je Los ohne Umsatzsteuer und gleichzeitiger 
überwiegender Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben 
durch Zuwendungen der öffentlichen Hand (einschließlich 
Bund, EU) sind folgende Vorschriften zu beachten: 

 
3.2.1  bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A 
(VOB/A), 

 
3.2.2  bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und 

Dienstleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung für 
Leistungen (VOL/A, Abschnitt 1) 

 
3.2.3 Rechtsvorschriften und Runderlasse über Ausnahmerege-

lungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. 
 
3.3 Bei Aufträgen, die nicht die Voraussetzungen nach Nr. 3.2 

erfüllen, sind ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 
5.000 € je Los ohne Umsatzsteuer mehrere – grundsätzlich 
mindestens drei – Anbieter zur Angebotsabgabe aufzufordern. 
Dies gilt nicht bei Aufträgen für Leistungen im Rahmen einer 
freiberuflichen Tätigkeit, sofern eine Vergütung nach den ein-
schlägigen sich aus Rechtsvorschriften ergebenden Gebühren- 
oder Honorarordnungen erfolgt.  

 
3.4 Verpflichtungen des Zuwendungsempfängers auf Grund des 

vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) sowie des 
Landesvergabegesetzes (LVG-LSA) oder anderer Rechts-
vorschriften, die einschlägigen Vergabevorschriften für 
öffentliche Auftraggeber oder andere Vergabestimmungen 
anzuwenden, bleiben unberührt.  
 
 

4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegen-
stände 
 

4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
erworben oder hergestellt werden, sind für den Zuwendungs-
zweck zu verwenden und sorgfältig zu behandeln. Der Zuwen-
dungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungs-
bescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht verfügen.  

 
4.2  Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- 
oder Herstellungswert 1.000 € ohne Umsatzsteuer übersteigt, 
zu inventarisieren. Soweit aus besonderen Gründen das Land 
Eigentümer ist oder wird, sind die Gegenstände in dem Inventar 
besonders zu kennzeichnen.  

 
 
5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers  

5.1  Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der 
Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn  

 
5.1.1  er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwen-

dungen für denselben Zweck bei anderen Landes- oder 
sonstigen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält 
oder wenn sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder 
eine Änderung der Finanzierung um mehr als 500 € ergibt. 

 
5.1.2 der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der 

Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder weg-
fallen, 

 
5.1.3  sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Zuwendungszweck 

nicht oder mit der bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen 
ist, 

 
5.1.4  bei einer Gesamtzuwendung über 50.000 € die abgerufenen 

oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach Auszahlung verbraucht werden können,  

 
5.1.5 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen 

Bindung nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck 
verwendet oder nicht mehr benötigt werden,  

 
5.1.6  ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder 

eröffnet wird.  
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6.  Nachweis der Verwendung 
 
6.1  Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von zwei 

Monaten nach Ablauf des Bewilligungszeitraums der Bewilli-
gungsbehörde nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist der 
Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf eines Haushaltsjahres 
erfüllt, ist bei Zuwendungsbeträgen über 50.000 € binnen zwei 
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem 
Jahr erhaltenen Beträge ein Zwischennachweis zu führen.  

 
6.2  Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und 

einem zahlenmäßigen Nachweis.  
 
6.3  In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie 

das erzielte Ergebnis im Einzelnen darzustellen. Dem Sach-
bericht sind gegebenenfalls die Berichte der von dem Zuwen-
dungsempfänger beteiligten technischen Dienststellen beizu-
fügen.  

 
6.4  In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und die 

Ausgaben in zeitlicher Folge und voneinander getrennt ent-
sprechend der Gliederung des genehmigten Finanzierungs-
planes auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zweck 
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen 
Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Aus dem 
Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und 
Einzelbetrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der 
Zuwendungsempfänger die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug 
nach § 15 UstG hat oder die Umsatzsteuer innerhalb der 
Projektlaufzeit rückerstattet wird, dürfen nur die Entgelte (Preise 
ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.  

 
6.5  Mit dem Nachweis sind die Belege (Einnahme- und Ausgabe-

belege) über die Einzelzahlungen, und die Verträge über die 
Vergabe von Aufträgen vorzulegen, wenn diese die Bewilli-
gungsbehörde anfordert oder nachträglich anfordert. Reprodu-
zierte Belege können unter folgenden Voraussetzungen an-
erkannt werden. Originär digitale Belege (z. B. ausschließlich in 
elektronischer Form übersandte Rechnungen) gelten als 
Originalbelege, deren lesbar gemachte Reproduktionen 
anerkannt werden können. Sofern ein DV-gestütztes Buch-
führungssystem verwendet wird, das die Voraussetzungen 
nach Nr. 6.9 erfüllt, können auch reproduzierte Belege von 
Belegen, die originär in Papierform vorgelegen haben und in 
das DV-gestützte Buchführungssystem digital aufgenommen 
wurden, anerkannt werden. Der Zuwendungsempfänger hat in 
jedem Fall die erforderlichen Unterlagen auf seine Kosten 
auszudrucken oder, sofern die Bewilligungsbehörde zustimmt, 
als ohne Hilfsmittel lesbare Reproduktionen (z. B. in digitaler 
Form auf allgemein anerkannten Bild- oder anderen 
Datenträgern) vorzulegen. 

 
6.6  Sofern ein einfacher Verwendungsnachweis zugelassen ist, 

besteht dieser aus dem Sachbericht und einem zahlenmäßigen 
Nachweis ohne Vorlage von Belegen, in dem Einnahmen und 
Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzierungs-
plans in zeitlicher Reihenfolge in monatlichen Summen zu-
sammenzustellen sind. 

 
6.7  Der Zwischennachweis (Nr. 6.1 Satz 2) besteht aus dem 

Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage 
von Belegen, in dem Einnahmen und Ausgaben entsprechend 
der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch zusam-
menzustellen sind.  

 
6.8  Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben 

und Anlagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den 
Zahlungsempfänger, Grund und Tag der Zahlung, den 
Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungs-
zweck. Im Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass die 
Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam 
verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und 
gegebenenfalls den Belegen übereinstimmen.  

 
6.9  Der Zuwendungsempfänger hat die Belege sieben Jahre nach 

Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern 
nicht nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine 
längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. Zur Aufbewahrung 
der Belege können auch Bild- oder Datenträger verwendet 
werden, wenn das Buchführungssystem revisionssicher ist und 
Aufnahme- und Wiedergabeverfahren den Grundsätzen zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer form sowie 

zum Datenzugriff (GoBD) oder einer in der öffentlichen 
Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entsprechen. 
Dies ist vom Zuwendungsempfänger in geeigneter Form nach-
zuweisen. Er hat sicherzustellen, dass die auf elektronischen 
Datenträgern gespeicherten Belege bildlich und inhaltlich mit 
den Originalbelegen übereinstimmen, jederzeit verfügbar sind, 
unverzüglich lesbar gemacht und jederzeit reproduziert werden 
können.  

 
6.10  Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwen-

dungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, muss er die Weiter-
gabe davon abhängig machen, dass die empfangenden Stellen 
ihm gegenüber Zwischen- und Verwendungsnachweise nach 
Nm. 6.1 bis 6.8 erbringen. Diese Nachweise sind dem Verwen-
dungsnachweis nach Nr. 6.1 beizufügen.  

 
 
7.  Prüfung der Verwendung 
 
7.1  Die Bewilligungsbehörde (einschließlich der für sie zuständigen 

Vorprüfungsstelle) ist jederzeit berechtigt, Bücher, Belege und 
sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern, sowie die 
Verwendung der Zuwendung durch örtliche Erhebungen zu 
prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der 
Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen 
bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In 
den Fällen der Nr. 6.10 sind diese Rechte der Bewilligungs-
behörde auch dem Dritten gegenüber auszubedingen.  

 
7.2  Unterhält der Zuwendungsempfänger eine eigene Prüfungs-

einrichtung, ist von dieser der Verwendungsnachweis vorher zu 
prüfen und die Prüfung unter Angabe ihres Ergebnisses zu 
bescheinigen.  

 
7.3  Der Landesrechnungshof und das städtische Rechnungs-

prüfungsamt sind berechtigt, bei allen Zuwendungsempfängern 
zu prüfen (§ 91 LHO-LSA bzw. §§ 136 ff KVG-LSA). 

 
 
8.  Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 
8.1  Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungs-

bescheid nach Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere § 1 
VwVfG LSA i. V. m. §§ 48, 49 VwVfG) oder andere Rechts-
vorschriften unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen oder widerrufen wird.  

 
8.2  Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn  
 
8.2.1  eine auflösende Bedingung eingetreten ist (z. B. nachträg-

liche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der 
Finanzierung nach Nr. 2),  

 
8.2.2  die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige An-

gaben erwirkt worden ist, 
 
8.2.3  die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen 

Zweck verwendet wird. 
 
8.3  Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in 

Betracht kommen, soweit der Zuwendungsempfänger 
 
8.3.1  die Zuwendung nicht innerhalb des Zuwendungszeitraums 

für fällige Zahlungen verwendet oder 
 
8.3.2  Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist 

erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungs-
nachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten 
(Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
8.4  Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 1 VwVfG LSA i. 

V. m. § 49a Abs. 3 VwVfG jährlich mit fünf Prozentpunkten über 
dem jeweiligen Basiszinssatz mach § 247 BGB zu verzinsen, 
soweit sich zusammen mit dem Rückforderungsbetrag und dem 
Zinsbetrag eine Rückforderung von mehr als 500 € ergibt. Die 
Zinsberechnung startet am Tag nach Ablauf des Bewilligungs-
zeitraumes.  

 
  


